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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 

Baukultur in Westfalen vom 16.07.2021 bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Östlich des Darfelder Markt“ im Ortsteil Darfeld 

  

Anlage VI zur SV X/193 

 
Der Anregung, das Gebäude Darfelder Markt 10 als Denkmal nachrichtlich darzustellen, wird 
gefolgt. Die Bezeichnung unter Punkt 9 der Begründung wird korrigiert.  
Die Anregung, die Prüfung des Straßenzugs Darfelder Markt auf seinen Denkmalwert zu 
veranlassen, wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht die Ebene der Bauleitplanung.  
Der Anregung, bei der Entwicklung der Innenbereiche darauf hinzuwirken, dass die 
Erscheinung des Straßenzugs „Darfelder Markt“ nicht beeinträchtigt wird, wird durch die 
vorrangig nach Osten ausgerichtete Erschließung der Innenbereiche und die geschlossene 
Bauweise entlang des Darfelder Markt gefolgt.  
Das Einfügen einer zulässigen dreigeschossigen Bebauung wird durch die Festsetzung von 
Trauf- und Firsthöhen und aufgrund der höheren Geschosshöhen im Altbestand sichergestellt.  
Der Anregung, die Ziele des kulturlandschaftlichen Fachbeitrags im Umweltbericht zu 
behandeln, wird gefolgt.  
Der Hinweis, dass bei Neubaumaßnahmen in der Umgebung von Denkmälern 
Abstimmungsbedarf mit der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur nach 
Denkmalrecht besteht, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Den Anregungen wird gefolgt, sofern diese die Ebene der Bauleitplanung betreffen.   
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 


